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ENTWURF 

BESCHLUSS Nr. 1/2016  

DES ASSOZIATIONSRATES EU-LIBANON 

vom … 

über die Partnerschaftsprioritäten EU-Libanon 

DER ASSOZIATIONSRAT EU-LIBANON — 

gestützt auf das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen Republik 

andererseits, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Libanesischen 

Republik andererseits (im Folgenden "Abkommen") wurde am 17. Juni 2002 unterzeichnet 

und trat am 1. April 2006 in Kraft. 

(2) Gemäß Artikel 76 des Abkommens kann der Assoziationsrat in den im Abkommen 

vorgesehenen Fällen Beschlüsse zur Verwirklichung der Ziele des Abkommens fassen 

sowie geeignete Empfehlungen aussprechen. 

(3) Nach Artikel 86 des Abkommens treffen die Vertragsparteien alle allgemeinen oder 

besonderen Maßnahmen, die zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Abkommen 

erforderlich sind, und sorgen dafür, dass die Ziele des Abkommens erreicht werden. 

(4) Der zweite Aktionsplan EU-Libanon wurde 2013 vereinbart mit dem Ziel, die 

Zusammenarbeit in den Bereichen zu fördern, die im Abkommen festgelegt sind, das 2015 

ausgelaufen ist und nicht verlängert wurde. 
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(5) Bei der Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik im Jahr 2016 wurde eine 

neue Phase der Zusammenarbeit mit den Partnern vorgeschlagen, die größere 

Eigenverantwortung auf beiden Seiten ermöglicht. 

(6) Die EU und Libanon haben vereinbart, ihre Partnerschaft durch Vereinbarung einer Reihe 

von Prioritäten für den Zeitraum 2016-2020 mit dem Ziel zu konsolidieren, die 

Widerstandsfähigkeit und Stabilität Libanons zu fördern und zu stärken und gleichzeitig zu 

versuchen, die Auswirkungen des anhaltenden Konflikts in Syrien zu bewältigen. 

(7) Die Vertragsparteien des Abkommens haben sich auf den Text der 

Partnerschaftsprioritäten EU-Libanon, einschließlich des Pakts, geeinigt, der die 

Umsetzung des Abkommens unterstützt und den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit bei 

den gemeinsam festgelegten Interessen legt, denen Vorrang eingeräumt wird — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Assoziationsrat empfiehlt, dass die Vertragsparteien die im Anhang dieses Beschlusses* 

beschriebenen Partnerschaftsprioritäten EU-Libanon, einschließlich des Pakts, umsetzen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Für den Assoziationsrat  

 EU-Libanon 

 Der Präsident 

 

                                                 
* ST 12386/16 ADD 1, S. 4. 
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